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[1694 Januar ] A

SCHREIBEN1 DER "BEY DEM GENAMBT KORNSCHIF JNTERRESSIERTE BURGER
ZUE RHYNEGG[=RHEINECK] UNDT HOFLEÜTH[=DORFGENOSSEN] ZUE
THAAL [=THAL] " AN DEN LANDVOGT[IM RHEINTAL, NIKLAUS III.
ITEN]

"Nachdeme Ewer Herl . Wir von dato dess 5 . /15 . November [ 1693 ] Von Ver¬

lauf des Jenigen in Underthänigkheit übergeben , was Uns den 2 . /12 . di¬

to mit gewalthätiger beraubung Unsers [ über den Bodensee ] nach Ror-

schach abgefertigten kornschifs , Von Etwelchen Soldaten aus der guar-

nison zue Costantz , sambt einigen bürgeren von Buochhorn [ =Friedrichs-

hafen ] auf Eydtgn . Fürstl . St . Gallischen [ unter Abt Cölestin I.

Sfondrati ] Jurisdiction widerfahren , ist uns gestern ein Extract Pro-
O

tocols * von Ulm [ wo der Kreistag des Schwäbischen Kreises zusammenge¬

treten war ] de dato 29 . [ richtig 23 . November ] 3 . . . . [Dezember ] hin-

gewichnen 1693 Jahrs Communiciert worden , aus welchem wir ersechen,

das gleich ein soliches Attentatum gegen der gantzen , Ehrbahren weit,

mit seinen wahrhafften Umbständen Unverantwortlich , also haben der An-

stiffter [ Josef Heinzei , von Friedrichshafen , nachmaliger Kreisinspek¬

tor des Schwäbischen Kreises ] desselben all mittell undt weg durch Un-

wahrhafftes fürgeben harfür zuesechen , sich bemüehet , damit Er seinem

leidtfertigen beginnen eine färb des Rechtens anstreichen könne;

dan Erstlich setzet Er ohne scheüw demselben disen erdichteten grundt,

das Eine geraume Zeithero wöchentlich von Rhynegg 100 bis 150 Säckh

Früchten nacher Rorschach geführt , undt aldorth [ auf dem Markt ] ofent¬

lieh Verkaufft worden , sambt faltsche Supposition , das soliches alles

heimblicher weiss aus dem Reich durch Mittell der 0 [ber ] Oe [ sterrei-

chischen =Vorderösterreichischen ] Underthanen von Lustenauw [ =Lu-
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stenau ] , Höchst , undt gaislauw [ =Gaissau ] erpracticiert , undt darzue

von Rheyneggern das geldt Vorgeschossen worden seye;

Zum anderen , das man das schif nit auf dem See , sonder bey auslauf des

Rheyns angegrifen undt übergwältiget habe.

Undt letstlich wäre Ungeachtet des Von Oberambtman zue Wasserburg [ bei

Lindau ] angelegten arrest von hernach Jagenden drey Eydtgn . schifen

undt Manschafft tentiert worden , selbiges widerum mit gewalt , undt

Verwundung eines Stadlischen [Baron Ferdinand von Stadl gemeint ] Sol¬

datens zue entfüehren , darby aber bosshafft Verschwigen das selbiger

sein Flinte würckhlich angeschlagen , undt auf Ein schweitzer looss

brennen wollen , der also sein Leben retten miiessen.

Auf welches dan E . Hr . zue berichten , nimbt man erstlich für bekant

an , was der Anstiffter in seinem eignen Vortrag setzet , das man habe

erfahren , das ein geraume Zeithero wöchentlich aus Bregentz eine nit

geringe Quantitet Früchten zue wasser undt landt ohne scheüw in die
schweitz Verfüehrt werden , dan es werden sich Ew . hrl . beliebendt er¬

inneren , was gestalten Verwichenen St . Johannes [ =27 . Dezember 1693]

Ein Lobl . Statt Bregentz nicht allein an das lobl . landtvogtyambt so

wohl schrifftl . - old mundtlich gelangt , das Sye von lobl . [ Vorder¬

österreichischen ] Regierung zue Jnsprug begwältiget worden , der Eydt¬

gn . Nachbarschafft , eine nach beschafner dingen zue längliche Quanti¬

tet Früchten , in Jhrer Statt aufkaufen , undt abfüehren zue lassen ; Jm

fahl man den halben guldin vom Sackh impost bezahlen wurde , sonder

nebent Frl . einladen , zue mehrer Versicherung eine Copiam des Decreti

von Jnsprugg under dato des 1 . Junij [ 1693 ?] , undt welches sich auf

ein allergnädigst rescript des 20 . ^en  Junij von Jhr Kaysl . Mayst.

[Leopold I . ] selbsten steüret , communiciert haben , das man nun neben

des Lobl . Standt Appenzell , Fürstl . Gottshauss - undt der [ Stadt ] St.

Gallen angehörigen , auch Unserseits solche gelegenheith mit freüden an

die handt genomen , undt Bregentz mit allezeith nemender pass Zedlen,

undt bezahlung des angeforderten Jmpost , so vill früchten abgefüehrt,

als man Uns erlaubt , auch was zue Rheinegg nit verbraucht , etwan nach

Rorschach gestelt , oder in Unseren heüsseren aufgeschüttet worden,

können wir nit abredt sein , weniger auch , das nit gleichfahls mit

ebenmässiger erlaubnus von Lindau ( wie aus den [Archiv - ] Registern da¬

selbst zue ersechen ) wöchentlich etwas geschechen ; das Es aber auf Ei¬

ne soliche quantitet steige , ist Unverweisslich , weniger das es heim¬

licher weiss erpracticierte früchten gewessen , dan wir selbige bona

fide an ohrten erkaufft haben , wo man Uns in krafft obangezognen

allgm . rescripti , undt auch repartierung des lobl . schwäbischen Crays-

ses selbsten zue willfahren befüegt wäre , undt damit zue Vermuethen,

das man Uns nebet abnemmung des impost mit so ofentlicher iniustiz umb

das Unsrige bringen wollen ; Wohl haben wir gespühren mögen , das die
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Jenige , welche durch aufsuechung der Contrabanden undt aller handtgrif

(die gott weis undt strafen wirdt ) arme leüth in höchster noth Umb das

Jhrige gebracht , oder aber durch heimliche Verfüehrung der fruchten

aus dem [ Röm. ] Reich ( darunder der Heintzell als anstiffter dises Un-

gueten Handels der Vornembsten einer ist ) Jhren profit nit mehr machen

können , soliches frye handlen undt wider einpflantzung gueter Nach-

pahrschafft mit scheelen äugen angesechen , undt wider effect zeiget,

nit Verschmirtzen können;

Für das andere ist eine grosse Unwahrheith , das dem schif nechst am

Rheyn aufgepasset , undt begwältiget worden , dan wir Jm Jüngst überge¬

gebnen Facto schon gemeldet , nachdem die Rhynegger aus dem Rhyn gefah¬

ren , undt sich gegen Rorschach gewendet , auch bereits über Ein falco-

net schütz , von der ausfahrt gewesen , ist Jhnen das Raubschif , welches

sich auf Eydtgn . grentzen aller nechst bey Einem Rhynthalisch an dem

See gelegnen dorf Staadt [ =Staad ] genandt , aufgehalten , nach aufgang

der Sonnen entgegen kommen , undt hat der angrif gethan , also das man

ab der Stelle zue Rorschach unndt Staadt zuegesehen , undt folgendts

zue dem nach Eylen sich entschlossen ; Zue deme ist der Natur undt be-

schafenheith des glendts gemäss , das welicher von Rhynegg nach Ror¬

schach directä fahren will , niemahl obligiert ist , Ja nit kan andere

Jurisdiction dan die Eydtgnösische brauchen.

Betrefendt Letstlich das Jenige Früsche Unwahrhaffte Vorgeben , ob wä¬

ren mit dem geraubten schif drey andere schif mit gewafneten Schweit¬

zern zue Wasserburg an das landt ankommen ; wahr ist , das ein schiflin

mit zwey oder drey kaufleüthen von Reinegg ( die weder wehr noch wafen

haten ) mit ankommen , undt an den hr . Oberambtman daselbsten einen ar-

rest auf das geraubte schif begehrt , welches Er Jhnen zuegesagt , so-

weith als die Soldaten Umb sein geheiss geben werden , hernach seindt

mehrere schwytzer in kleinen schifleinen gen Wasserburg , aber niemahls

auf das landt kommen , von dem Ersteren nichts gewust , auch ohne wissen

deren auf dem landt gewessenen Schweitzern , des wider alle billikheith

entfüehrten guets undt hofetlich mit besseren Fuegen , als es von den

Soldaten beschechen , sich zue bemächtigen getrachtet , das gradt das

schiff lossgebunden , aber niemanden weder mit geschoss noch anderen

wehren zue schädigen begehrt ; Als aber Hr . Obern Ambtman Jhnen bericht

ertheilt , das es in dem Arrest bis der Sachen austrag Verbleiben sol-

te ; haben Sye das selbige widerum von Jhren schifern ledig gelassen,

welches Sye sonsten weder wegen der Soldaten , noch der bauren gewalt

nit hetten thuen müessen , haben also dem herren Oberambtman keineswegs

Verachtet , wohl aber bessere Oberkeitliche hülf verhofet , dan hernach

erfahren worden;

Bestehet also nachmahlen Unser Vorgeben in wahrhafften gründen das ne¬

ben dem Korn , welches in Unserem eigenthumb gewachsen , bey diserem an-
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deren kein anders gewessen , dan was Uns zue Bregentz undt Lindauw

guethwillig ist abgefolget , undt dahero ohne scheiiw in das landt ge-

fiiöhrt worden , da fern aber ein solches so wohl der allergnäd . Jnten-

tion Jhro Kayssl . Mayst . oder den Reichs Ständen zuewider , hette man

Uns zue disem Endt , weder ofentlieh einkaufen , undt den ohngewohnli-

chen Jmpost bezahlen lassen , villweniger die pass darzue ertheilen

sollen , wie man dan zue St . Joh [ ann in ] Höchst an der Kayss . Zohl-

stath , die Attestata vorzeigen miieste , alwo der obged . keiifern , als

von lobl . land Appenzell , Fiirstl . Gottshauss St . gallen auch unser

sambtliche Frücht von der dasigen gesetzen ordinari [ Rhein - ] Feeren

ofentlieh eingeladen , bey tages Zeith nacher Rheynegg gebracht , als

dan auch die . . . ordinari Rheynegger schifleüth , sowohl Jrre als Unser

Früchte zuesammen geladen undt sambtlich nach Rorschach gefüehrt wor¬

den , gesetz aber , Je doch nit gestanden , das einige Früchten darby so

etwan heimlich undt erpracticierter weiss in das Landt kommen , so

wirdt doch von dem Ulmischen protocol selbsten zuegelassen , das die

selbige über Rheyn in die Eydtgnoschafft käuflich gebracht , undt fol-

gendts Eydtgn . gueth worden , auch ohne fernere beruehrung des Reichs¬

boden in der Eydtgnoschafft debitiert werden sollen ; bey welcher be-

wandtnus man Ja nit glauben will , das der Rom . Kayssl . Mayst . undt der
Reichsständen inhibitorial Mandata weiter dan in dem district Jhrer

bothmässigkheith sich erstreckhen können , noch wir Uns zue entgälten

haben , wan die Höchster , Lustnauwer , oder andere Jhr Underthanen sel¬

bige Übersechen , vill weniger eine lobl . Eydtgn . gestatten wollen , das

der gleichen gewalthätige executionen in Jhrer Souverainitet undt Ter-

ritorio beschimpfter weiss Vorgenommen werden ; Wir recurieren also

nachmahlen zue E . Hrl . mit Underthänigster pith gegen uns seine Vät-
terl . Obsicht undt hülf noch ferner zue Continuieren , undt durch Über¬

schreibung gegenwertiger undt wahrhafftiger Umbständen bey Unser gg.

HHr . undt Obern soweith zue recomendieren , das wir dises so grosser

undt Unseren völligen ruin threüwenden schaden durch Jhre hoch Ober-

kheitl . Handt undt protection ersetz werden möge ; Welches wir mit Un¬

serem gebeth gegen Gott undt ohne dis schuldigster gehorsamb bestmög¬
lich erwideren wollen . . . " .

"dex InteAZAAiwtm Ryne.ggexn Azp&ic übex cUu LLtnuxcfie. pxothocot"

1) Das Dokument trägt die Bezeichnung "N. ° 4 ".
2 ) 8 . Zurlaubiana AH 113/4
3) Dieser Streitfall zwischen den im Thurgau und Rheintal reg . Orten und

dem Schwäbischen Kreis - s . auch Zurlaubiana AH 113/4 , 6- 9 , 11 und 13 -
kam dann speziell an der vom 23 . bis 27 . Februar 1694 in Luzern statt¬
findenden gemeineidg . Tagsatzung - s . EA VI 2 , 506 (Nr . 276 ) - zur Spra¬
che , s . ebenda 506 a . Stadt und Amt Zug war dabei u . a . auch durch Beat



Kaspar Zurlauben vertreten . Dessen diesbezügliche Tagsatzungsnotizen s
Zurlaubiana AH 104/32.

Kopie , wohl aus der Kanzlei Luzern , mit einer Dorsualnotiz von Beat
Kaspar Zurlauben - AH 113 , 28 - 31
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